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Beriicksichtigung eines Wertausgleichs bei der Festsetzung der
zuwendungsfahigen Ausgaben
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Grundsatze

Zu den zuwendungsfahigen Ausgaben gehoren grundsatzlich auch die
Aufwendungen, die bei der Durchfliihrung eines forderungsfahigen Vorhabens durch
eine notwendige Verlegung, Veranderung oder Erneuerung anderer Verkehrswege
und —anlagen oder sonstiger Anlagen anfallen.

Tritt durch die Verlegung, Veranderung oder Erneuerung fur derartige Anlagen eine
Wertsteigerung oder —minderung durch Hinausschieben oder Vorverlegen des
nachsten Erneuerungstermins ein, ist bei der Festsetzung der zuwendungsfahigen
Ausgaben ein Wertausgleich zu berucksichtigen.

Diese Regelungen Uber die Berucksichtigung eines Wertausgleichs sind nicht
zugrunde zu legen, soweit besonderes Recht etwas anderes uber den Wertausgleich
bestimmt.
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Ausnahmen

Ein Wertausgleich entfallt, soweit im notwendigen Umfang

- Verkehrswege oder —anlagen des Vorhabentragers selbst verlegt, verandert oder
erneuert werden,

- Verkehrswege oder —anlagen Dritter, die selbst férderfahig sind, verlegt, verandert
oder erneuert werden,

- zusatzliche Anlagenteile nur infolge des Vorhabens erstellt werden mussen, (z.B.
bei Versorgungsleitungen: Einbau von Schiebern, Muffen, Schachten, Dikern und
Rohrmehrlangen).

Das Gleiche gilt, wenn der Eingriff in die Anlagen dem Unternehmen keinen Vor-
oder Nachteil bringt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn

- eine Anlage unter Verwendung des vorhandenen Materials nur verlegt wird oder

- nur ein Teil der Anlage erneuert wird, der bei einer spateren Erneuerung der
Anlage nicht ausgespart werden kann.

Ein Wertausgleich ist auch dann nicht vorzunehmen, wenn bei Anlagen Dritter
Folgekostenpflicht besteht, und der Dritte die gesamten Kosten der Verlegung oder
Veranderung der Anlage zu tragen hat. Sofern der Dritte aufgrund eines
bestehenden Vertrages nur einen Teil der Kosten flr den Wertausgleich zu
ubernehmen hat, ist dieser Anteil bei der Festsetzung des Wertausgleichs
anzurechnen. Entschadigungen im Zuge von Malinahmen, die aufgrund von
forderungsfahigen Baumalnahmen notwendig werden, kdbnnen nur an selbstandige
Betriebe gewahrt werden, flr die keine Folgekostenpflicht besteht.
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Berechnung des Wertausgleichs

Als Wertausgleich sind fur die Ermittlung der zuwendungsfahigen Ausgaben

- die nachvollziehbar geschatzte Kapitalwertdifferenz zwischen der alten und der
neuen Anlage,

- der Wert der anfallenden Gegenstande,

- die Kosten fur MaRnahmen auf Veranlassung des Tragers der Anlage,

- Vor- und Nachteile der Betriebsfihrung und Unterhaltung der Anlagen Dritter
zu berucksichtigen.
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Pauschalierung

Bei Ver- und Entsorgungsanlagen sind in der Regel als Wertausgleich 40 v. H. der
tatsachlichen Kosten der Verlegung, Veranderung oder Erneuerung anzusetzen.
Hierin sind auch enthalten

- Kosten fir Mallnahmen auf Veranlassung des Tragers der Anlage,
- Vor- und Nachteile der Betriebsfihrung und Unterhaltung,
- Wertminderungen.

Bei Telekommunikationslinien betragt der Ausgleich pauschal 20 v. H. der
tatsachlichen Kosten der Verlegung, Veranderung oder Erneuerung, soweit dem eine
gesetzliche oder vertragliche Regelung nicht entgegensteht.

FUr kathodisch geschuitzte Leitungen gilt ebenfalls ein Pauschalansatz in Hohe von
20 v. H.




	22.12.2004
	Berücksichtigung eines Wertausgleichs bei der Fe�
	Grundsätze

